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GEMEINDE LEITZERSDORF 
Bezirk Korneuburg N.Ö. 
Johannesplatz 1     2003 Leitzersdorf 
Tel.: 02266/63455-0                                                          Fax: 02266/63455-25 
email: gem.leitzersdorf@leitzersdorf.at       ___              Homepage: www.leitzersdorf.at 

 

 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
über die SITZUNG des 

GEMEINDERATES 
 
am 29.09.2010    im Gemeindeamt Leitzersdorf 
Beginn: 20:00 Uhr    Ende: 22:30  Uhr 
 
Die Einladung erfolgte mit Kurrende vom 23.09.2010.  
 

Anwesend: Bgm. Franz Schöber GR Gerhard Fischer   
 Vizebgm. Thomas Celig GR Ing. Günter Glasl 
 GGR Ing. Friedrich Grundschober GR Mag. Robert Grund
 GGR Ingrid Hofmann GR Christine Huber 
 GGR Franz Stöckelmaier GR Roman Kopf 
 GGR Ing. Robert Trummer GR Manfred Kreuzmann
 GR Franz Beidl GR Josef Schabel  
 GR Johannes Böck GR Robert Weiskirchner  
 GR Natascha Feigl GR Anna Wimmer         
       
       
      
  

      
Anwesend waren außerdem: VB Karin Gratz, Schriftführerin 
              
 
Entschuldigt abwesend waren: GGR Herbert Baumgartner 
       
       
Nicht entschuldigt abwesend waren: ---   
       
 
Vorsitzender: Bgm. Franz Schöber 
 
Die Sitzung war öffentlich, die Beschlussfähigkeit war gegeben. 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 
 

1. Eröffnung der Sitzung – Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Protokolls vom 2.7.2010 
3. Bericht des Prüfungsausschusses vom 13.9.2010  
4. Beschlussfassung über den Ankauf des Buchhaltungsprogrammes 
5. Beschlussfassung über Vergabe der Maler- und Bodenverlegungsarbeiten im 

Amtsgebäude 
6. Festlegung Traktorstundensatz für Gemeindetätigkeiten 
7. Beschlussfassung über die Güterwegsanierung der Katastrophenschäden vom  

21. bis 25.5.2010, gem. Schadensgutachten vom 28.7.2010 
8. Beschlussfassung über die Abänderung der Verordnung über die Hundeabgabe  
9. Beschlussfassung über die Abänderung der Abfallwirtschaftsgebühr und 

Abfallwirtschaftsabgabenverordnung vom 16.2.2007 
10. Beschlussfassung über den Sondernutzungsvertrag Gemeinde Leitzersdorf mit 

dem Land Niederösterreich für KG Wiesen, LH-25 – Stromkabelverlegung 
11. Flurschädenvergütung am Hatzenbach 2009 
12. Beschlussfassung über den Ankauf eines Fußballtores für den USV-

Leitzersdorf 
13. Beschlussfassung über Neu- und Ersatzanschaffungen für die Kinderspielplätze 
14. Neuvergabe der Pachtäcker Pz. 1136 sowie Teilflächen der  Pz. 1013 und 1009 

in der KG Leitzersdorf 
15. Beschlussfassung über die Mehrkosten der Straßenbauarbeiten – Meisenweg in 

der KG Wiesen und Am Weiher in der KG Wollmannsberg 
16. Beschlussfassung über die Ausgaben der Straßeninstandsetzung in der KG 

Wollmannsberg 
17. Beschlussfassung über Anschaffung eines Kommunalrasenmähers 
18. Beschlussfassung über Vereinbarung Jugend-Shuttlebus 
19. Beschlussfassung über die Erneuerung der Glockensteuerung der Pfarrkiche 

Kleinwilfersdorf 
 
 
Nicht Öffentlicher Teil: 
 

20. Personalangelegenheiten 
 
 
Verlauf der Sitzung: 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung – Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 
Bgm. Franz Schöber begrüßt die erschienenen Gemeinderäte und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. 
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Es wurde ein Dringlichkeitsantrag von GR Christine Huber eingebracht. 

 

Der eingebrachte Dringlichkeitsantrag ist dem Protokoll, als Beilage 1, angeschlossen 

und wird dem Gemeinderat von GR Christine Huber vollinhaltlich zur Kenntnis 

gebracht. 

 

Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag  

 

Beschluss:  angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
Der Dringlichkeitsantrag wird als TOP 20 in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
 
TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 2.07.2010 
 
Gegen das Sitzungsprotokoll vom 2.07.2010 wird kein Einwand erhoben. Das 
Protokoll gilt somit als genehmigt. 
 
 
TOP 3 Bericht des Prüfungsausschusses vom 13.9.2010 
 
Der Ausschussvorsitzende, GR Manfred Kreuzmann, bringt dem Gemeinderat den 
Bericht der Gebarungsprüfung vom 13.09.2010 zur Kenntnis.  
 
 
TOP 4 Beschlussfassung über den Ankauf einer Buchhaltungssoftware 
 
Es liegt dem Gemeinderat ein Anbot der Fa. Gemdat NÖ über den Ankauf (inkl. 
Datenkonvertierung) einer Buchhaltungssoftware zur Beschlussfassung vor. Der Preis 
beträgt € 9.600,-- inkl. MwSt. Die Installation sowie die Schulung vor Ort wird nach 
dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. 
Die jährlichen Wartungskosten betragen € 1.591,92 inkl. MwSt.. (bisher jährliche 
Wartungskosten Fa. Franz Kraus, Soft- und Hardware GmbH € 1.552,80 inkl. MwSt.). 
Die Kündigungsfrist bei der Fa. Franz Kraus, Soft- und Hardware GmbH beträgt  
1 Monat. 
 
Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle den Auftrag über den Ankauf 
der neuen Buchhaltungssoftware in Höhe von € 9.600,-- inkl. MwSt. an die Fa. 
Gemdat NÖ vergeben. 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
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TOP 5 Beschlussfassung über Vergabe der Maler- und 
Bodenverlegungsarbeiten im Amtsgebäude 

 
Dem Gemeinderat liegen verschiedene Anbote über Maler- und Bodenverlegungs-
arbeiten im Gemeindeamt Leitzersdorf vor. Die Malerarbeiten betreffen die Büro-
räumlichkeiten, die Küche und den Sitzungssaal. Die Bodenverlegungsarbeiten 
betreffen die Büroräumlichkeiten und die Küche. Sämtliche Anbote sind inkl. MwSt.  
 
Für Bodenverlegungs- und Malerarbeiten: 
Fa. Eis, Stockerau und Hollabrunn € 11.109,00 

Fa. Dafert KG, Leitzerdorf   €      11.034,00  
(ohne Bodenentsorgung € 10.062,00) 
Fa. Regber, Wolkersdorf   € 9.841,20 

Fa. Wohnkultur Weszits, Stockerau € 8.967,60 
 

Für Bodenverlegungsarbeiten: 

Fa. MFB GmbH, Kilb   € 7.663,68 
 

Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle die Auftragsvergabe, für die 

anstehenden Maler- und Bodenverlegungssarbeiten im Gemeindeamt Leitzersdorf, an 

die Fa. Dafert KG, Leitzersdorf in Höhe von € 10.062,00 (ohne Bodenentsorgung) 

inkl. MwSt. beschließen. 

 

Vizebgm. Thomas Celig beantragt, der Gemeinderat wolle diesen Tagesordnungspunkt 

an den Ausschuss für Bauwesen zur Beratung weitergeben. 

 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 10  – ÖVP (8), SPÖ (2)  
  dagegen 8 – BGL (7), FPÖ (1) 
 
Bgm Franz Schöber stellt den Antrag der Gemeinderat wolle über seinen Antrag 
abstimmen.   
 
Beschluss: nicht angenommen 
Abstimmung: dafür 8  – BGL (7), FPÖ (1)  
  dagegen 4 – GGR  Franz Stöckelmaier, GR Franz Beidl, 
  GGR Ing. Robert Trummer, GR Johannes Böck  
  enthalten 6 – Vizebgm. Thomas Celig, GR Ing. Günter Glasl, 
  GR Kopf Roman, GR Josef Schabel, GR Robert Weiskirchner,  
  GR Christine Huber 
 
 
TOP 6 Festlegung Traktorstundensatz für Gemeindetätigkeiten 
 
Der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt empfiehlt dem Gemeinderat folgenden 

Traktor Stundensatz für Gemeindearbeiten: € 35,00 pro Stunde inkl. MwSt., für 

Arbeitszeit und Planierschild, unabhängig von der PS Leistung des Fahrzeuges. Dieser 
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Stundensatz möge für sämtliche Arbeiten, die für die Gemeinde durchgeführt werden, 

zur Anwendung kommen. ( z.B. Hänger)  

 

Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle den Stundensatz von € 35,00 

pro Stunde inkl. MwSt., Arbeitszeit und Planierschild, unabhängig von der PS 

Leistung des Fahrzeuges beschließen. Dieser Stundensatz möge für sämtliche 

Arbeiten, die für die Gemeinde durchgeführt werden, zur Anwendung kommen. ( z.B. 

Hänger)  

 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 7 Beschlussfassung über die Güterwegsanierung der Katastrophen-

schäden vom 21. bis 25.5.2010, gem. Schadensgutachten vom 28.7.2010 
 
Es liegt ein Schadensgutachten vom 28.7.2010, von Herrn Ing. Reiterer, NÖ LRG Abt. 

ST8, über die Güterwegsanierung der Katastrophenschäden vom 21. bis 25.5.2010 vor. 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt empfiehlt, der Gemeinderat möge die 

Sanierung der Katastrophenschäden gemäß Schadensgutachten vom 28.7.2010 in 

Höhe von € 33.000,-- beschließen. Die Bedeckung erfolgt im Voranschlag 2011. Die 

Sanierungsmaßnahmen erfolgen bis 31.12.2011 

 

Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle die Sanierung der Katastrophen-

schäden gem. Schadensgutachten vom 28.7.2010 in Höhe von € 33.000,-- beschließen. 

 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 8 Beschlussfassung über die Abänderung der Verordnung über die 

Hundeabgabe 
 
Aufgrund einer Gesetzesänderung des NÖ Hundeabgabegesetzes 1979 (LGBL 3702-8) 

ist die bestehende Verordnung für das Halten von Hunden abzuändern. Die bestehende 

Verordnung, gültig ab 1. Jänner 2009, ist um den Punkt 3: Hunde mit erhöhtem 

Gefährdungspotenzial und auffällige Hunde, zu erweitern. Lt. NÖ Hundeabgabegesetz 

1979 muss die Hundeabgabe für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial und 

auffällige Hunde mindestens das Zehnfache, für alle übrigen Hunde mindestens das 

Doppelte der für die Nutzhunde festgesetzten Hundeabgabe betragen. 

 

Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle vorliegende Verordnung über 

das Halten von Hunden beschließen: 
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V E R O R D N U N G 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Leitzersdorf beschließt aufgrund der Bestimmungen 
des NÖ Hundeabgabegesetzes1979, LGBl. 3702 idgF., für das Halten von Hunden 
eine Abgabe wie folgt zu erheben: 
 
1. für Nutzhunde jährlich  €    6,54  pro Hund 
2. für alle übrigen Hunde jährlich  € 20,00  pro Hund 
3. Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential 
 und auffällige Hunde  € 70,00  pro Hund 
 
 
Die Hundeabgabe ist im ersten Jahr binnen einem Monat nach dem Tage der 
Rechtswirksamkeit der Verordnung und die folgenden Jahre jeweils bis spätestens 15. 
Februar für das laufende Jahr ohne weitere Aufforderung zu entrichten. 
 
Diese Verordnung ersetzt die bisher gültige und tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 9 Beschlussfassung über die Abänderung der Abfallwirtschaftsgebühr 

und Abfallwirtschaftsabgabenverordnung vom 16.2.2007 
 
Die Stadtgemeinde Stockerau, der Vertragspartner in allen Angelegenheiten der 

Müllentsorgung der Gemeinde Leitzersdorf, hat die Müllgebühren per 1.1.2009 um 4,5 

% und per 1.7.2010 um 10,9 % erhöht. Aufgrund dieser Erhöhungen wurde es 

notwendig die Grundgebühr pro Müllbehälter und Abfuhr anzupassen, um den Bereich 

Abfallwirtschaft kostendeckend führen zu können.  

 

Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle der in der nachstehenden 

Verordnung angeführten Änderung des § 6 der Abfallwirtschaftsverordnung  vom  

15. März 2001, seine Zustimmung erteilen. 

 

VERORDNUNG  

ÜBER DIE AUSSCHREIBUNG VON ABFALLWIRTSCHAFTSGEBÜHREN 

UND ABFALLWIRTSCHAFTSABGABEN  

 

ABFALLWIRTSCHAFTSVERORDNUNG 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde  Leitzersdorf hat in seiner Sitzung am 29. September 
2010 beschlossen, dass die Abfallwirtschaftsverordnung vom 15. März 2001 wie folgt 
abgeändert wird: 
 

§ 6 
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Abfallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsabgaben 

 
1.  Die Abfallwirtschaftsgebühr errechnet sich aus einem Behandlungsanteil. 
2.  Die Berechnung des Behandlungsanteiles erfolgt nach der Anzahl der 
 Abfuhrtermine. 
3.  Die Grundgebühr beträgt für die Abfuhr von Restmüll:  

 
           a) für eine wiederkehrende Benützung pro Müllbehälter und Abfuhr 

 120 Liter Müllbehälter      € 11,21 
 

b) für eine einmalige Benützung  
    zusätzlicher Müllsack 120 Liter € 1,82   
 

4.  Die Abfallwirtschaftsabgabe beträgt  25 % der Abfallwirtschaftsgebühr 
5.  Die Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt. 
 

Die Verordnung tritt mit 1.1.2011 in Kraft. 
 
GR Manfred Kreuzmann beantragt, der Gemeinderat wolle den Beschluss auf die  
GR- Sitzung im Dezember 2010 vertagen, um eine Umfrage in der Bevölkerung 
durchführen zu können. Diese Umfrage soll feststellen, ob Änderungswünsche 
vorhanden sind.  
 
Beschluss: nicht angenommen 
Abstimmung: dafür 1 – FPÖ (1)  
  dagegen 15 – BGL (7), GGR Franz Stöckelmaier, GR Christine Huber 

  GGR Ing. Robert Trummer, GR Johannes Böck, GR Ing. Günter Glasl, 
              GR Roman Kopf, GR Robert Weiskirchner, GR Franz Beidl 

         enthalten 2 – Vizebgm. Thomas Celig, GR Josef Schabel 
 
 
Bgm. Franz Schöber stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle über seinen Antrag 
abstimmen.   
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 17 – SPÖ (2), BGL (7), ÖVP (8) 
  dagegen 1 – FPÖ (1)  
 
 
TOP 10 Beschlussfassung über den Sondernutzungsvertrag Gemeinde 

Leitzersdorf mit dem Land Niederösterreich für KG Wiesen,  
 LH-25 – Stromkabelverlegung 
 
Es liegt ein Sondernutzungsvertrag der Gemeinde Leitzersdorf mit dem Land 

Niederösterreich für KG Wiesen, LH-25 – Stromkabelverlegung vor. 
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Vizebgm. Thomas Celig regt an, den Beschluss bis zum Ende des derzeit laufenden 

Probebetriebes der Solarlampen auszusetzen. Er hält ausdrücklich fest, dass Seitens 

der BGL keine Bereitschaft zur Verschiebung der Beschlussfassung gegeben ist. 

 

Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat wolle vorliegenden  Sondernutzungs-

vertrag der Gemeinde Leitzersdorf mit dem Land Niederösterreich für KG Wiesen, 

LH-25 – Stromkabelverlegung beschließen. 

 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 11 Flurschädenvergütung am Hatzenbach 2009 
 
Von der Hatzenbachräumung aus dem Jahr 2009 liegen 3 Anträge betreffend 

Flurschädenvergütungen von nachfolgenden Personen auf:  

Reim Hedwig 7a Körnererbsen € 122,50 zuzüglich 12 % MwSt., 2 a Sommergerste     

€ 52,60 zuzüglich 12 % MwSt. Gesamtbetrag € 196,11,  

Griesmayer Franz 3a Winterweichweizen € 88,70 inkl. 12 % MwSt. und  

Arthaber Maria und Johann 13 a Winterweizen € 384,38 inkl. 12 % MwSt. 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt empfiehlt dem Gemeinderat die 

Bezahlung der Flurschäden ohne Rekultivierung, wie oben beschrieben. 

 

Bgm. Franz Schöber stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle die Flurschäden-

vergütungen, betreffend Hatzenbachräumung 2009, wie folgt beschließen: 

Reim Hedwig 7a Körnererbsen € 122,50 zuzüglich 12 % MwSt., 2 a Sommergerste     

€ 52,60 zuzüglich 12 % MwSt. Gesamtbetrag € 196,11,  

Griesmayer Franz 3a Winterweichweizen € 88,70 inkl. 12 % MwSt. und  

Arthaber Maria und Johann 13 a Winterweizen € 384,38 inkl. 12 % MwSt. 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 12 Beschlussfassung über den Ankauf eines Fußballtores für den  
 USV-Leitzersdorf 
 
Es liegt ein Ansuchen des USV Leitzersdorf bezüglich Kostenübernahme der 

Gemeinde für den Ankauf eines Fußballtores von der Fa. KFZ Kinzl in Höhe von        

€ 1.128,00 inkl. MwSt. vor. 

Damit keine 100%ige Förderung abgeleitet werden kann, hält GR Ing. Günter Glasl 

fest, dies sei eine „50/50 Förderung“ für die Jugendmannschaft und für die 

Kampfmannschaft des USV Leitzersdorf. 
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Bgm. Franz Schöber stellt den Antrag, der Gemeinderat wolle dem Ankauf eines 

Fußballtores bei der Fa. KFZ Kinzl in Höhe von € 1.128,00 inkl. MwSt. für den 

USV-Leitzersdorf zustimmen. 

 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 13 Beschlussfassung über Neu- und Ersatzanschaffungen für die 

Kinderspielplätze 
 
GR Natascha Feigl berichtet dass eine Begehung aller Kinderspielplätze in der 
Gemeinde mit der Fa. Linsbauer stattgefunden hat. Als Ergebnis wurde festgestellt, 
dass bei den Kinderspielplätzen in der Gemeinde einige Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen sind. Weiters soll eine Vogelnestschaukel für den Kindergarten, ein 
Kletterelement Netz für den Spielplatz Leitzersdorf (Hort) sowie eine Kletterwand im 
angeschafft werden. Bgm. Franz Schöber erläutert, dass die voran genannten 
Sanierungsmaßnahmen und Neuanschaffungen gemäß Anbot der Fa. Linsbauer den 
Gesamtwert von ca. € 7.500,-- inkl. MwSt. betragen. 
 
GGR Ing. Robert Trummer beantragt, der Gemeinderat wolle zusätzlich zum Antrag 
der Fa. Linsbauer folgende Anschaffungen aufnehmen: 

a) Vogelnestschaukel, wie im Kindergarten Leitzersdorf, für die KG Hatzenbach  
b) Kleinkindersicherheitsschaukel (Art.Nr. 14/1803) für die KG Hatzenbach 
c) Kleinkindersicherheitsschaukel (Art.Nr. 14/1803) für die KG Wiesen 

Vizebgm. Thomas Celig hält fest, dass die Zusatzanschaffungen des Antrages von 
GGR Ing. Robert Trummer unbedingt zeitgleich mit dem anderen Antrag der Fa. 
Linsbauer bestellt und geliefert werden sollen. 
 
Beschluss:  angenommen 
Abstimmung: dafür 11  – ÖVP (8), SPÖ (2), FPÖ (1) 
  dagegen 5 – Bgm. Franz Schöber, GGR Ingrid Hofmann, 
  GR Natascha Feigl, GR Gerhard Fischer, GR Anna Wimmer 

               enthalten 2 – GGR Ing. Friedrich Grundschober,  
  GR Mag. Robert Grund 

  
 
TOP 14 Neuvergabe der Pachtäcker Pz.Nr.  1136 sowie Teilflächen der 
 Pz.Nr. 1013 und Pz.Nr. 1009 in der KG Leitzersdorf 
 
Durch die Rückgabe der Gemeindepachtflächen 

EZ 55, Parz.Nr. 1136(T), 1,3325 ha 

EZ 55, Parz.Nr. 1013(T), 1,1836 ha 

EZ 55, Parz.Nr. 1009, 0,5077 ha 

Von Franz und Hermine Kneißl aus Leitzersdorf, stehen die Gemeindepachtflächen 

wieder zur Verfügung. Der Ortsbauernrat Leitzersdorf empfiehlt die Vergabe an : 

Greil Wolfgang, Leitzersdorf, EZ 55, Pz.Nr. 1013(T), 1,1836 ha und  
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       EZ 55, Pz.Nr. 1009, 0,5077 ha 

Schöber Wolfgang, Leitzersdorf, EZ 55, Parz.Nr. 1136(T), 1,3325 ha. 
 

Bgm. Franz Schöber stellt den Antrag, der Gemeiderat wolle die zur Verfügung 

stehenden Gemeindepachtflächen, gemäß Empfehlung des Ortsbauernrates 

Leitzersdorf, für den Zeitraum 1.10.2010 – 30.9.2015 an: 

Greil Wolfgang, Leitzersdorf, EZ 55, Pz.Nr. 1013(T), 1,1836 ha und  

       EZ 55, Pz.Nr. 1009, 0,5077 ha 

Schöber Wolfgang, Leitzersdorf, EZ 55, Pz.Nr. 1136(T), 1,3325 ha vergeben. 

Erfolgt bis längstens 1.4. des Ablaufjahres keine Kündigung durch die Gemeinde oder 

dem Pächter verlängert sich das Pachtverhältnis um jeweils ein Jahr. 

 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
 
TOP 15 Beschlussfassung über die Mehrkosten der Straßenbauarbeiten – 

Meisenweg in der KG Wiesen und Am Weiher in der 
 KG Wollmannsberg 
 
Es liegt die Schlussrechnung der Firma Leithäusl über Straßenbauarbeiten am 
Meisenweg in Wiesen und „Am Weiher“ in Wollmannsberg in Höhe von  
€ 227.256,97 inkl. MwSt. vor. 
Der Gemeinderatsbeschluss vom 3.11.2008 über die Arbeiten lautete auf  
€ 198.148,08 inkl. MwSt.   
 
Vizebgm. Thomas Celig beantragt, der Gemeinderat wolle die zusätzlichen Kosten der 
Fa. Leithäusl in Höhe von € 29.108,89 inkl. MwSt. beschließen und zur Anweisung 
bringen. 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 17 - ÖVP (8), BGL (7), SPÖ (2) 
  enthalten 1 – FPÖ (1)  
 
 
TOP 16 Beschlussfassung über die Ausgaben der Straßeninstandsetzung in der 
 KG Wollmannsberg 
 
Es liegt eine Rechnung der Firma Leithäusl aus Korneuburg über Straßeninstand-
setzungsarbeiten nach dem  Kanalbau, ABA 14 „Zufahrtsstraße Am Weiher“ vom  
4.2.2010 in der Höhe von € 35.777,92 inkl. MwSt., vor. 
 
GGR Franz Stöckelmaier beantragt, der Gemeinderat wolle im Nachhinein die Rechnung der 
Fa. Leithäusl über Straßeninstandsetzungsarbeiten nach dem Kanalbau, ABA 14  
„Zufahrtsstraße Am Weiher“ vom 4.2.2010 in der Höhe von € 35.777,92 inkl. MwSt. 
beschließen.  
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Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 17 - ÖVP (8), BGL (7), SPÖ (2) 
  enthalten 1 – FPÖ (1)  
 
 
TOP 17  Beschlussfassung über Anschaffung eines Kommunalrasenmähers 
 
In der letzten Gemeinderatssitzung sollte der Ankauf eines Kommunalrasenmähers 
beschlossen werden, wobei die beiden diesbezüglichen Anträge keine Mehrheit im 
Gemeinderat fanden. Es lagen folgende Anbote vor: RLH aus 2011 Sierndorf zum 
Preis von € 2.390,00 inkl. MWSt. und RLH Tulln-Neulengbach um € 2.430,00 inkl. 
MWSt. sowie ein weiteres Angebot der Fa. Bergauer aus Wollmannsberg bezüglich 
eines Rasenmähers (Sharp Profi) zum Preis von € 2.300,-- inkl. MWSt. 
 
Lt. GGR Franz Stöckelmaier sollen, nach Gesprächen mit den Gemeindearbeitern, 
nunmehr zwei Rasenmäher des Typs OKAY ÖKONOMIC 4610 lt. Anbot des RLH 
Hollabrunn-Horn angeschafft werden. 
 
GGR Franz Stöckelmaier beantragt, der Gemeinderat wolle dem Ankauf zweier 
Rasenmäher Typs OKAY ÖKONOMIC 4610 zum Preis von je € 269,00 inkl. MwSt. 
von der Firma RLH Hollabrunn-Horn zustimmen. 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 10 - ÖVP (8), SPÖ (2) 
  dagegen 6 –  Bgm. Franz Schöber, GGR Mag. Friedrich Grundschober, 
  GR Anna Wimmer, GR Natascha Feigl, GGR Ingrid Hofmann 
      enthalten 2 – GR Mag. Robert Grund, FPÖ (1)  
 
 
Bgm. Franz Schöber beantragt, der Gemeinderat möge dem Ankauf des 
Hochgrasmähers von RLH Sierndorf zum Preis von € 2.390,00 inkl. MwSt. 
zustimmen. 
 
Beschluss: nicht angenommen 
Abstimmung: dafür 7 – BGL (7) 
  dagegen 4 –  GGR Franz Stöckelmaier, GR Johannes Böck, 
  GR Ing. Günter Glasl, GR Josef Schabel  
    enthalten 7 – FPÖ (1), Vizebgm. Thomas Celig, GR Franz Beidl, 
  GGR Ing. Robert Trummer, GR Roman Kopf, GR Christine Huber, 
  GR Robert Weiskirchner  
 
 
TOP 18 Beschlussfassung über Vereinbarung Jugend-Shuttlebus 
 
Es liegt eine Vereinbarung für die Aufnahme in das Shuttlebusprojekt vor. Das Jahr 
2010 ist bereits durch die BGL, GR Manfred Kreuzmann und private Personen 
ausfinanziert. 
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Vizebgm. Thomas Celig beantragt, der Gemeinderat wolle die Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde Leitzersdorf und der Region „10 vor Wien“ für das Shuttlebusprojekt 
beschließen. Ab dem Jahr 2011 soll das Shuttlebusprojekt von der Gemeinde 
Leitzersdorf finanziert werden. 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: einstimmig 
 
Die GR Sitzung wird um 21.45 Uhr für 15 Minuten unterbrochen. 
 
 
TOP 19 Beschlussfassung über die Erneuerung der Glockensteuerung der                     

Pfarrkirche Kleinwilfersdorf 
 
Die Glockensteuerung der Pfarrkirche Kleinwilfersdorf ist defekt.  Es liegen zwei 
Anbote der Fa. Grassmayr Glockengießerei GmbH vor. Ein Reparaturanbot in der 
Höhe von € 1.076,00 inkl. MwSt. sowie ein Anbot über die Erneuerung der 
Glockensteuerung in Höhe von € 6.292,00 inkl. MwSt.  
 
GR Christine Huber beantragt, der Gemeinderat wolle dem Ankauf bezüglich 
Erneuerung der Glockensteuerung für die Pfarrkirche Kleinwilfersdorf, bei der Fa. 
Grassmayr Glockengießerei GmbH, in Höhe von € 6.292,00 inkl. MwSt. zustimmen. 
 
GR Manfred Kreuzmann stellt den Gegenantrag, der Gemeinderat wolle der 
Reparaturvergabe an die Fa. Grassmayr Glockengießerei GmbH, für die Pfarrkirche 
Kleinwilfersdorf, in Höhe von € 1.076,-- inkl. MwSt. zustimmen. 
 
Beschluss: nicht angenommen 
Abstimmung: dafür 8 – BGL (7), FPÖ (1) 
        dagegen 1 – GR Christine Huber 
  enthalten 9 – GGR Franz Stöckelmaier, GR Roman Kopf, 
  GGR Ing. Robert Trummer, GR Franz Beidl, GR Robert Weiskirchner, 
  GR Josef Schabel, GR Ing. Günter Glasl, SPÖ (2) 
 
Abstimmung Antrag GR Huber: 
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 10 – ÖVP (8), SPÖ (2) 
      dagegen 8 – BGL (7), FPÖ (1) 
 

 
TOP 20  Übergabe des Sparbuches an 2 Mitglieder des Arbeitskreises „Gesunde 

Gemeinde“ mit der Summe von € 502,40 bis zum 11.10.2010  
 
In der GR-Sitzung am 2.7.2010 wurde ein Rahmenbudget von € 0,40/EW/Jahr  für den 
Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde Leitzersdorf“ einstimmig beschlossen. Dieser Betrag 
sollte auf ein Sparbuch lautend auf „Gesunde Gemeinde Leitzersdorf“ gelegt werden. 
Die Verwalter sollen Frau Josefine Rihl und Herr Erich Pajer sein. 
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GR Christine Huber beantragt, der Gemeinderat wolle die Übergabe des Sparbuches, 
lautend auf „Gesunde Gemeinde Leitzersdorf“, in Höhe von € 502,40, bis spätestens 
zum 11.10.2010, an die Verwalter Frau Josefine Rihl und Herrn Erich Pajer 
beschließen.  
 
Beschluss: angenommen 
Abstimmung: dafür 12 – ÖVP (8), SPÖ (2), GR Anna Wimmer, 
  GGR Mag. Friedrich Grundschober 

        dagegen 5 – Bgm. Franz Schöber, GGR Ingrid Hofmann, 
  GR Natascha Feigl, GR Gerhard Fischer, FPÖ (1) 
  enthalten 1 – GR Mag. Robert Grund 
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